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Die Sonntags Polizeiverordnnng vor dem
Kammergericht

Berlin 5 Juli Der Strafsenat des kgl Kammer
gerichtS Senatspräsident v Holleben Geh Justizrath Hoff
mann Kammergerichtsräthe Simon Blümel und Ziegler
verhandelte heute in zwei Fällen als dritte Instanz über
die Sonntagsverordnung des Oberpräsidenten der
Provinz Sachsen Als Staatsanwalt fungirt Oberstaats
anwalt Barschdors als Vertheidiger im ersten Falle
Rechtsanwalt Kaufmann im zweiten Rechtsanwalt
Lazarus

Der erste Fall betrifft den Kaufmann Lincke in Mag
deburg der vom Schöffengericht freigesprochen vom Land
gericht Magdeburg aber verurtheilt Berufung eingelegt
hatte Wir lassen die Ausführungen des Vertheidigers und
des Rechtsanwalts folgen

Vertheidiger Rechtsanwalt Kaufmann Es frage sich
ob die Verordnung formell und materiell rechtsgültig
sei nach beiden Richtungen muffe er die Frage verneinen
Was die formelle Berechtigung des Oberpräsidenten zum
Erlaß einer derartigen Verordnung betreffe so könne nur
das Organisationsgesetz welches die Eompetenz sämmtlicher
Behörden erschöpfend zu regeln bestimmt sei die Basis der
Entscheidung dieser Frage sein Nach 73 dieses Gesetzes
sei der Oberpräsident befugt gemäß den U 6 12 und 15
des Gesetzes vom 11 März 1850 rechtsgültige Polizeiver
ordnungen zu erlassen aus diesem Citat der 6 12 und
15 erhelle daß der Oberpräsident zu anderen Verordnungen
nicht befugt sei dafür spreche auch die weitere im 76
gegebene Bestimmung daß der Oberpräsident sich in jeder
derartigen Polizeiverordnung auf den Z 73 des Organi
sationsgesetzes ausdrücklich beziehen und angeben solle auf
Grund welcher Bestimmung des Gesetzes vom 11 März
1850 er sie erlasse Diese genau vorgeschriebene Form be
weise daß das Organisationsgesetz ein nebenhergehendes
Verordnungsrecht des Oberpräsidenten nicht anerkenne Der
Vorderrichter habe mit Recht geltend gemacht daß im vor
liegenden Falle nur die Bestimmungen des 6 des Gesetzes
vom 11 März 1850 Sud d o und 1 in Betracht kommen können
Die Bestimmungen srcd d und o welche von der Ordnung auf den
öffentlichen Straßen und dem Marktverkehr sprechen fallen
hier fort da die Verordnung den Handelsverkehr überhaupt
auch den im Innern des Hauses für den Sonntag verbiete
Eben so wenig treffe aus den vorliegenden Fall die sud i
gegebene olausulg snsralis zu welche alles Andere was

im Interesse der Gemeinde liegt/ unter das Verordnungsrecht
zusammenfasse Denn nach der in den verschiedenen Er
kenntnissen niedergelegten Anschauung der Rechtsprechung gäbe
diese Klausel der Regierung das Recht zu besonderen Ver
ordnungen nur über Dinge von lokalem Interesse In
formeller Beziehung erscheine also der Oberpräsident von
Sachsen weder auf Grund des Organisationsgesetzes noch
aus Grund des Gesetzes vom 11 März 1850 auf welche
beide er sich bezogen habe zum Erlasse jener Verordnung
befugt Dieser Ansicht sei auch der Vorderrichter gewesen
und er hätte also folgerichtig die Verordnung formell für
ungültig erklären müssen Er habe es aber entgegen
dem Sinne der Instruktion vom 6 Juni 1850 für uner
heblich erachtet ob der Oberpräsident richtig citire und
die formelle Berechtigung des Oberpräsidenten aus der
königlichen Kabinetsordre vom 7 Februar 1837 hergeleitet
auf die der Oberpräsident selbst sich nicht bezog Dem
sei entgegenzuhalten daß diese Kabinetsordre durch das
Gesetz vom 11 März 1850 oder mindestens durch das
Organisationsgesetz aufgehoben fei Auch der Z 366
des Reichsstrafgesetzbuches den der Vorderrichter mit heran

zog treffe nicht zu der Paragraph bedrohe nur Die
jenigen welche gewissen Anordnungen entgegenhandeln
mit Strafe aber keinwegs habe das Strafgesetzbuch
den Zweck zu bestimmen wer in den einzelnen
Landestheilen zum Erlasse solcher Anordnungen befugt
sei Aber wenn auch die Verordnung formell zulässig wäre
so bewege sich sich doch materiell nicht innerhalb der
Grenzen des angezogenen Paragraphen der nur von einer
Störung der Sonntagsfeier spreche Der Be

griff der Störung sei ja sehr schwankend aber charakteristisch
für denselben sei jedenfalls ein in die Außenwelt treten
des die Gesammtheit störendes Verhalten des Ein
zelnen ein Gewerbebetrieb der im Innern des Hauses
betrieben werde könne also als eine Störung der Sonntags
feier nur angesehen werden wenn er durch ein Geräusch in
die Außenwelt trete davon sei in dem vorliegenden Falle
nicht die Rede In Bezug auf die Sonntagsfeier müsse
zwischen den Gottesdienststunden und den Stunden nach
dem Gottesdienste unterschieden werden Auf diesem Boden
halte sich noch die Verordnung vom 21 März 1879 Die
neue Verordnung des Oberpräsidenten v Wolff aber gehe
über diese allgemeinen Grenzen b us sie verstoße mate
riell in der angegebenen Weise i n den H 366 sie ver
stoße gegen die Kabinetsordre v Februar 1837
wenn man diese schon gelten lasse volle denn die
Kabinetsordre spreche nur von der äu en Heilighaltung
des Sonntags sie verstoße eben so auch ien die Synodal
ordnung welche in ihrem Z 15 die Jnstu e der kirchlichen
Ordnung also auch die Regelung der So ttagsfeier dem

Gemeindekirchenrathe und nicht den politischen Behörden
anvertraut Redner rügt ferner an der Verordnung einen
Verstoß gegen die Gewerbeordnung Dieser stelle in
ihren i bis 3 das Prinzip der Gewerbefreiheit auf die
nur durch Reichsgesetz durchbrochen werden könne die Ver
ordnung aber stelle ganze Klaffen von Gewerben für den
Sonntag gewissermaßen unter ein gewerbliches Interdikt
Endlich enthalte die Verordnung nicht bloß einen Verstoß gegen
Reichsgesetze sondern auch gegen den Geist unserer ganzen
Reichs und Landesgesetzgebung dieselbe schütze den Sonntags

gottesdienst wolle aber nicht unserem Volke denphar isäischen
Sonntag geben wie er in England bestehe Beweis dafür
seien die bekannten Aeußerungen der Reichsregierung bei der

Berathung des Etats namentlich des Postetats Der
Geist der Reichsgesetzgebung könne wieder durch Reichsgesetze
geändert werden nicht aber durch einen einzelnen Ober
präsidenten Aus allen diesen Gründen zieht Redner den
Schluß daß die Verordnung rechtsungültig sei und beantragt
daher den aus Grund dieser Verordnung in der Vorder
instanz verurtheilten Angeklagten von Strafe und Kosten
freizusprechen

Oberstaatsanwalt Barschdorf erklärt die formelle
Rechtsbeständigkeit der Oberpräsidialverordnung für zweifellos
Sie schöpfe ihre Gültigkeit zwar nicht aus dem Gesetze
vom 11 März 1850 aber aus der Kabinetsordre vom
7 Februar 1837 welche keineswegs wie der Vertheidiger
behaupte ihre Rechtsbeständigkeit verloren habe Diese
Kabinetsordre werde weder durch das Gesetz vom 11 März
1850 berührt welches sich auf einem ganz anderen Gebiete
bewege noch durch das Reichsgesetzbuch noch durch die
Gewerbeordnung noch endlich durch das Organisationsgesetz
welches lediglich die formale Zuständigkeit der Behörden
nicht aber ihre materiellen Befugnisse habe regeln wollen
Die durch die erwähnte Kabinetsordre den Regierungen
übertragene Besngniß sei einfach auf den Oberpräsidenten
übertragen Wenn Z 73 des Organisationsgesetzes die
M 6 12 15 ausdrücklich aufführe so sei dadurch noch
keineswegs das Recht des Oberpräsidenten ausgeschlossen
innerhalb der durch sonst noch zu Recht bestehenden Be
stimmungen den Regierungen übertragenen Befugnissen
Polizeiverordnungen zu erlassen Denselben Grundsatz habe
der Strafsenat des königlichen Kammergerichts im April
d I gegenüber der Magdeburger Polizeiverordnung über
die Sonntagsfeier vom 21 März 1879 anerkannt deren
Ergänzung die in Rede stehende Verordnung des Oberprä
sidenten bilde In jenem Erkenntniß sei allerdings nur auf
die Provinzialordnung von 1875 Bezug genommen worden
allein der einschlägige Paragraph H 76 sei gleichlautend
mit Z 73 des Organisationsgesetzes Daß die Polizeiver
ordnung in ihrem Eingange auf eine unrichtige Bestimmung
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Etwas liegt in der Luft
Die christliche Welt schrieb eintanfendsiebenhundertund

neunzig als bei uns in Ungarn ganz absonderliche Zeiten
zu herrschen begannen

Am Ende des langen Winters fühlt der Mensch die
wohlthätige magnetische Wirkung des nahenden Frühlings
die Sonne beginnt zu wärmen hier und dort sprießt grünes
Gras aus der Erde der Mensch sehnt sich ins Freie und
findet die Luft süß Es will Frühling werden

Ameisen kleine emsige Käferchen kommen mit großer
Geschäftigkeit aus der Erde und zeigen sich selbst in den
bewohnten Zimmern die Hähne beginnen fröhlicher zu
krähen gefangen gehaltene Störche klappern recken die
Flügel der Vogel im Käfig beginnt zu singen Es will
Frühling werden

Die langweiligen Winterröcke verschwinden hellere Klei
dung erscheint in den Gassen die Menschen selbst sind
freundlicher klagen nicht über Husten und Schnupfen ein
wohlthätiger Witterungswechsel macht allem Leid ein Ende
der winterliche Mißmuth verschwindet von den Gesichtern
neue Lebenskrast durchströmt die Nerven Es will Früh
ling werden

Und zuweilen durchweht ein liebliches warmes Lüftchen
die Welt welches Gras und Bäumen und Menschenherzen
so schöne Hoffnungen verheißt daß jede Knospe jedes Herz
davon erfüllt wird

Im Jahre eintausendsiebenhundertundneunzig verspürte
jede Knospe jedes Herz viel früher als sonst dieses liebliche
Vorgefühl des Frühlings

Es war ein langer langer eisiger Winter gewesen
der Thermometer hatte so lange so tief unter dem Gefrier
punkt gestanden daß auch die Menschenherzen erkalteten und

der Patriotismus blos in gefrorenem Zustande hervorkam
Das Andenken des vergangenen Schönen erfror Schnee

bedeckte das Gemeingefühl die warme Liebe des Dichters

traf auf Eiszapfen Reif hatte sich auf die Zungenspitze
der Menschen gelagert daß sie nicht ungarisch zu sprechen
verstanden

Der düstere Patriot war ein trauriger Bär der in
seiner einsamen Höhle saß und zusah wie sich der Schnee
vor seinem Fenster anhäuft und wenn die Sonne zuweilen
bis zu ihm drang brummte er für sich Scheint zu Maria
die Sonne klar wird s noch kälter als es war Damit
klopfte er die Pfeife aus lehnte sich gegen die Wand und
bemühte sich zu glauben daß er schlafe

Ein Eispanzer bedeckte die Ströme der Schnee thürmte
sich zu Bergen so daß der Mensch denken mochte der Som
mer werde die Massen nicht zum Schmelzen bringen

Und da brach die Sonne hervor
Die kleinen emsigen Ameisen erschienen und brachten

Nachricht in jede Hütte sie kamen aus den Herdsprüngen
und hinter dem Ofen hervor ein warmes Lüftchen grüßte
zum Fenster herein Der Frühling kommt Schnee und
Eis schmolz erfrorene Blumen erstarrte Thiere erwachten
zu neuem Leben die Ströme wurden frei die Steppe grünte
und alles was lebte verkündete mit Farbe und Wärme
daß der Frühling gekommen sei

Es war Anfangs Februar überall in jedem Palaste
in jeder Hütte auf dem grünen Felde und beim grünen
Tisch beschäftigte ein Gedanke alle Seelen Das Manifest
Kaiser Josephs des Zweiten welches der edle Fürst am
28 Januar an sein ungarisches Volk erlassen hatte

Die Endsätze von dem Briefe des Fürsten welchen er
bezüglich dieses Gegenstandes an einen Staatsmann richtete

besagen Ich wünsche aus vollem Herzen daß Ungarns
Wohlfahrt und allgemeine Ordnung durch dieses Manifest
so viel gewinne als ich diesem Lande durch meine Ver
ordnungen nach allen Richtungen hin zu erwerben be
strebt war

Diese Worte machten ein ganzes Volk glücklich
Zwei neue Ideen ließ der große Fürst als Erbe zurück

welche der Segen spendenden Feder vom 28 Januar nicht
streitig gemacht werden können die zum Ruhme der Mensch

heit zum Andenken des großen Fürsten erhalten bleiben
mußten welche ihn dahin begleiten wo über die Fürsten zu

Gericht gesessen wird und welche Zeugenschaft ablegen daß
dieses Haupt auch dort seiner Krone würdig war diese zwei
großen Ideen waren die Besserung der Lage der Leibeige
nen und der Toleranzbefehl

Das Glück von Millionen ist in diesen zwei Ideen
ausgedrückt solcher Millionen die Ungarns Söhne genannt
wurden die aber die erstgeborenen Geschwister nicht als
Geschwister behandelten

Alles freute sich alles eilte än das Sonnenlicht die
Säle der Komitatshäuser öffneten sich und widerhallten von
lärmenden Reden und bei lärmenden Volksfesten wurden
Ochsen gebraten Wein floß in Strömen und die Men
schen waren schon ohnehin trunken vor Freude

Eine traurige Figur bei dieser Zeit allgemeiner Freude
spielte ein stolzer Mann der Vicegespann Malärdy

Fällt der Mensch so beginnt es plötzlich Vorgestern
umgab ihn noch aller Glanz seines Stolzes er war ein
mächtiger Mann von großem Einfluß man ehrte seinen
Namen beneidete sein Glück hielt seinen Einfluß für all
mächtig Höflinge aus Wien und Männer des Dorfes beug
ten ihre Rücken vor ihm Grafen und Magnaten warteten
in seinem Vorzimmer um seine Protektion zu erbitten
denn er war der oberste Herr des Komitats und wer sich
innerhalb der Grenzen des Komitats wohl fühlen wollte
konnte es nur mit MalÄdys Willen Der besitzende Adel
huldigte ihm der Familienverbindungen halber das prozessi
rende Volk schmeichelte ihm um ihn sich günstig zu stim
men der Mitteladel lobpries ihn wegen jener Energie mit
welcher er sich desselben den Leibeigenen gegenüber annahm
die Vorrechte des Adels beschützte und die Lasten anderen
Ständen auferlegte Und diejenigen die seine Feinde waren
die er verletzte und verdrängte diese fürchteten ihn und zit
terten vor ihm und verleugneten ihren Zorn Und in dem
magischen Glänze der Bewunderung und der Furcht leuch
tete das unnahbare Malärdh Schloß dessen Reichthum noch
niemand zu schätzen vermochte das Schloß mit den glänzen
den Gängen silbernen Spiegeln glitzernden Lustres mit der
parfümirten Atmosphäre mit Bewohnern deren jeder ein
zelne als ein höheres Wesen erschien

Fortsetzung folgt



Bezug nehme hebe ihre aus anderen Bestimmungen her
fließende Gültigkeit nicht auf Bezüglich der Frage ob aus
dem Inhalt der Polizeiverordnung Bedenken gegen die Gül
tigkeit derselben herzuleiten seien giebt der Staatsanwalt
der Auffassung Ausdruck daß durch die Kabinetsordre vom
7 Februar 1837 die Krone als alleiniger Factor der Ge
setzgebung unter Verzicht auf die materielle gesetzliche Rege
lung der Sonntagsfeier ihre Befugniß auf die Bezirks
regierungen übertragen die also in diesem Punkte cM Ge
setzgeber handeln so daß die materielle Zulässigkeit der auf
Grund jener Kabinetsordre erlassenen Polizeiverordnungen
sich der Prüfung des Richters entziehe Wenn man aber
diesen Standpunkt dessen Zweiselhaftigkeit der Staatsanwalt
nicht erkennen will nicht theile so werde man die Frage
ob die durch die Polizeiverordnung verbotenen Handlungen
geeignet seien die Sonntagsfeier zu stören ex Lonersto
d h aus den eigenthümlichen Verhältnissen des betreffenden
Landestheils den Gewohnheiten der dortigen Bevölkerung c
heraus zu beurtheilen haben In dieser Beziehung sei aber
grade die Instanz welche die Verordnung erlassen habe in
hervorragender Weise berufen ein sachkundiges Urtheil ab
zugeben dem der Richter mit abstrakten Bedenken nicht
wohl entgegentreten könne Selbst aber zu solchen abstrakten
Bedenken liege kein Grund vor am wenigsten könne ein
solches aus der Beschränkung der Gewerbefreiheit herge
nommen werden sofern diese Beschränkung auf gesetzlich be
gründeten Befugnissen der Behörden beruhe Die Revision
sei zu verwerfen

Vertheidiger Rechtsanwalt Kaufmann nimmt den
Ausführungen des Staatsanwalts gegenüber das Recht des
Richters in Schutz die materielle rechtliche Zulässigkeit der
Polizeiverordnungen auf dem in Rede stehenden Gebiete
zu prüfen

Es wird sofort in die Verhandlung über den zweiten
Fall eingetreten in welchem die Staatsanwaltschaft Beru
fung gegen die Freisprechung des Kaufmanns The sing in
Liebenwerda eingelegt hat

Staatsanwalt und Vertheidiger beziehen sich einfach auf
die Ausführungen in der vorhergehenden Sache Der Ver
theidiger fügt nur noch hinzu daß als Motiv der Polizei
verordnung angegeben sei es solle den Handlungsge
hülfen die Möglichkeit der Sonntagsfeier
gewährt werden und daß hiermit die Verordnung aus dem
Rahmen der Kabinetsordre trete welche sich aus die äußere
Heilighaltung des Sonntags beziehe

Der Gerichtshof zieht sich zur Beschlußfassung zurück
Nach i Vs stündiger Berathung betritt der Gerichtshof

wieder den Saal und Präsident v Holleben verkündet
den Beschluß In der Untersuchungssache gegen den Han
delsmann Karl Ancke erkennt der Gerichtshof daß das
Urtheil der zweiten Strafkammer des Landgerichts zu
Magdeburg cl ä 7 April 1883 aufzuheben der An
geklagte der Sonntagsentheiligung nicht schuldig zu
befinden deshalb von Strafe und Kosten freizusprechen
und die letzteren der Staatskasse aufzuerlegen seien Der
Gerichtshof geht in Uebereinstimmung mit dem Vorder
richter davon aus daß die beiden die äußere Heilighaltung
der Sonn und Feiertage betreffenden Polizeiverordnnngen
vom 21 März 1879 und 18 Dezember 1882 an dem
Gesetz vom 11 März 1850 keine Stütze haben Die
in beiden Verordnungen behandelte Materie zähle nicht
zu den in diesem Gesetze dem polizeilichen Verordnungs
rechte unterstellten Materien Wenn in der Generalklausel
des 6 dieses Gesetzes von allen anderen Gegenständen
deren polizeiliche Regelung durck die besonderen Verhält
nisse der Gemeinde oder des Bezirks erfordert werde
die Rede sei so sei es keineswegs die Absicht des Ge
setzgebers gewesen der Polizei damit ein neues Gebiet zu
erschließen ans dem sie über die ihr naturgemäß gezogenen
Grenzen in das weite Gebiet der staatlichen Gesetz
gebung hinübergreifen könnte sondern es habe den Polizei
behörden nur die Möglichkeit gegeben werden sollen
innerhalb des im Gesetze näher begrenzten
Gebietes polizeiliche Vorschriften zu erlassen
welche im besonderen Interesse der betreffen
den Gemeinde oder des Bezirkes lägen Um eine
derartige Maßnahme im besonderen Interesse eines Be
zirkes der Provinz handle es sich hier aber nicht
Der Berufungsrichter habe auf Grund des 366 des
Reichsstrafgesetzbuches und der allerhöchsten Kabinetsordre

vom 7 Februar 1837 die später nur insofern eine Aende
rung erfahren als die durch das Organisationsgesetz herbei
geführte Aenderung in der Organisation der Behörden eine
solche bedinge den Oberpräsidenten sür befugt erachtet Ver
ordnungen bezüglich der äußeren Heilighaltung der Sonn und
Festtage zu erlassen Es könne dieser Auffassung insoweit
zugestimmt werden als die gedachten Verordnungen insbe
sondere die von 1882 wenn und soweit sie überhaupt
rechtsgültig seien materielle Rechtsgültigkeit nur auf Grund
des 366 des Reichs Strafgefetzbuches in Verbindung mit
der Kabinetsordre nicht aber auf Grund des Gesetzes vom
11 März 1850 haben können Für die Frage ob der
Oberpräsident oder eine andere Behörde zum Erlaß solcher
Verordnungen befugt sei sei die Kabinetsordre von 1837
in Verbindung mit der Provinzialordnnng entscheidend
Der Umstand daß der Oberpräsident sich bei Erlaß der
quest Verordnungen im Eingange derselben auf den Z 73
des Organisationsgesetzes als denjenigen kraft dessen er sie
erlassen habe bezogen würde an sich der Befugniß nicht
entgegenstehen Die in dieser Richtung gemachten Angriffe
der Revision seien verfehlt Dagegen seien deren materielle
Einwendungen begründet Den Regierungen sei durch die
Allerhöchste Kabinetsordre von 1837 die Befugniß ertheilt
worden zum Zwecke der äußeren Heilighaltung des Sonn
tags Verordnungen zu erlassen Wenn in dieser Hinsicht
von der Staatsanwaltschaft geltend gemacht worden sei
daß nachdem einmal von Sr Majestät die Regierungen
zum Erlasse solcher Verordnungen delegirt worden diese
Verordnungen gewissermaßen den Gesetzen gleichstehen so
sönne der Gerichtshof diesen Ausführungen nicht beipflich

ten Die betreffenden von den königlichen Regierungen zu
erlassenden Verordnungen seien eben nur Verordnungen
und da das Gesetz vom 11 März 1850 die ganze Polizei
Verwaltung organisire das Rekursrecht von den Polizeiver
ordnungen an die Regierung festsetze den Ministern die
Befugniß ertheile Polizeiverordnungen aufzuheben endlich
auch die polizeiliche Exekutive geregelt habe so müsse man
annehmen daß diese Bestimmungen ausnahmslos bei allen
Polizeiverordnungen welche von den Regierungen erlassen
werden Platz greifen

Was die Sache selbst betreffe so könne es keinem
Zweifel unterliegen daß wenn der 366 von einer Stö
rung der Sonntagsfeier spreche nicht nur von den Stun
den des Gottesdienstes die Rede sei wenngleich letzterer
einen besonders wirksamen Schutz erheische daß es sich
vielmehr um die allgemeine christliche Sonn und Festtagsfeier
handle Anderseits aber lassen die gewählten Ausdrücke äußere

Heilighaltung des Sonntags Störung der Sonntagsfeier
erkennen daß nur solche Handlungen gemeint seien die
nach außen hin wirksam oder doch störend in die Außen
welt treten die geeignet seien die innere Stimmung nicht
nur eines Einzelnen sondern der Allgemeinheit zu stö
ren Wenn man von diesem Gesichtspunkte an die frag
liche Polizeiverordnung herantrete so werde sich nicht
verkennen lassen daß dieselbe zum Theil we
nigstens über diese Grenzen hinausgehe Der
Gerichtshof sei nicht der Meinung daß der Oberpräsident
seine Befugnisse überschritten habe wenn er in der Verord
nung vom 28 Dezember 1882 die Nummer 3 der älteren
Verordnung worin das öffentliche Ausstellen der Waaren
am Sonntag verboten ist ausdehnte denn es sei dies Aüs
stellen etwas was nicht im Innern des Hauses geschieht
sondern an die Oesfentlichkeit heraustritt E habe
darin eine Störung gesehen werden können anders stehe es
dagegen mit den beiden anderen Nummern welche
in gleicher Weise vom Oberpräsidenten generalisirt
worden seien Es sei davon auszugehen daß der Handels
mann so wie jeder Einzelne innerhalb seiner vier Wände
so lange Herr bleibt als ihm nicht das Gesetz besondere
Schranken auferlege und daß es ihm frei stehen müsse
wen er wolle bei sich einzulassen Die Verordnung gehe
nach Ansicht des Kollegiums zu weit wenn sie annähme
daß jeder öffentliche Handelsverkehr bedingungslos einen
störenden Einfluß ausüben müsse Es solle damit nicht ge
sagt sein daß jeder Handelsverkehr nach 1 Uhr freiblei
ben solle Aber in dem vorliegenden Falle sei keine
Störung der Sonntagsfeier zu erblicken es sei ein Vor
gang innerhalb der Wände des Hauses gewesen
der zu keinen weiteren Schlüssen Anlaß geben könne Der
Vorderrichter verkenne nach der Auffassung des Gerichts
hofes den Begriff der Sonntagsfeier wenn er
jeden öffentlichen Handelsverkehr am Sonn und Festtage
ohne Unterschied wo er öffentlich oder im Innern des
Hauses nach Außen erkennbar oder nicht stattfand aus
nahmslos als strafbar hingestellt habe Dies habe ihn
dahin geführt die Rechtsbeständigkeit der erwähnten Ver
ordnung anzunehmen

Nach den obigen Ausführungen könne vielmehr die
Verordnung vom 18 Dezember 1882 so wie dieselbe den
öffentlichen Handelsverkehr am Sonntage unbedingt und
ausnahmlos untersage als rechtsbeständig nicht aner
kannt werden und es sei deshalb der Angeklagte von dem
nur festgestellt sei daß er zu Mageburg an einem Sonn
tage Nachmittags 4 1 hr einem bei ihm eintretenden Sol
daten auf dessen langen Lack verkaufen wollte daran
aber durch die D oifchenkunft eines Schutzmanns gehindert
wurde der miG am Sonntage öffentlichen Handelsverkehr
getrieben habe unter Aufhebung des Urtheils der Vor
instanz von St afe und Kosten freizusprechen

In dem zweiten Falle in Sachen gegen Thesing in
Liebenwerda geht das Erkenntniß des Gerichtshofes dahin
daß das Urtheil der Strafkammer des Landgerichts zu
Torgau vom 6 April 1883 unter Aufrechterhaltung der
darin getroffenen thatsächlichen Feststellung soweit sie dahin
gehe daß der Handelsmann Thesing zu Liebenwerda an
einem Sonntage Nachmittag Waaren in sein Fenster öffent
lich zur Schau gestellt habe aufzuheben und die Sache zur
weiteren Entscheidung sowie zur Entscheidung über den
Kostenpunkt an das Landgericht zu Magdeburg zu ver
weisen sei Zur Begründung dieses Erkenntnisses verwies
der Präsident ans die zum ersten Falle gemachten Ausfüh
rungen Der Oberpräsident sei berechtigt das öffent
liche Ausstellen von Waaren am Sonntag Nach
mittag zu verbieten nicht aber den allgemeinen
öffentlichen Handelsverkehr Die Handlung des The
sing sei weil nach Außen tretend eine Störung der Sonn
tagsfeier gewesen Damit schloß die Versammlung um
3 /z Uhr

s Politische Tagesüberficht
Halle den 6 Juli

Der Reichsanzeiger meldet amtlich Die Nachricht
daß an Bord eines in Havre angekommenen Schiffes ein
Cholerafall vorgekommen sei bestätigt sich nicht Das
Gerücht ist wohl dadurch veranlaßt worden daß ein Passa
gier auf dem aus Bombay angekommenen englischen
Dampfer Bertie erkrankt war und auf dem Transport
nach dem Hospitale verstarb Die Sanitätskommission
konstatirte als Todesursache Herzwassersucht Jedes Au
zeichen von Cholera war ausgeschlossen Ebenso unbegründet
ist die Nachricht von einem Cholerafall in der Stadt Havre

Ueber den augenblicklichen Stand des Falles Kra
fzewski sind verschiedene Versionen verbreitet Dem Leipz
Tageblatt wird aus Dresden die Ueberführung Kraszewsk s
nach Berlin als nothwendig bezeichnet Nach diesem Blatte
soll K vor dem zuständigen Berliner Gerichte mit dem
dort verhafteten Hauptmann a D Telegraphensekretär
Hentsch welcher beschuldigt wird an dem von Kraszewski
zur Last gelegten politischen Verbrechen des Landesverrats

betheiligt zu sein kousrontirt werden Nach anderweitigen
Mittheilungen wäre die von der Staatsanwaltschaft in
Dresden gegen Kraszewski und die außer ihm verhafteten
beiden Polen geführte Voruntersuchung abgeschlossen und
liegen jetzt die Akten beim Reichsgericht in Leipzig von dem
die Entscheidung ob eine Anklage zu erheben ist oder nicht
schon in den nächsten Tagen erwartet würde Im ersteren
Falle würde Kraszewski nach Leipzig gebracht werdm Die
beiden Mitverhafteten Major a D von Bogdanowicz und
Gras von Konopacki sind vorläufig auf freien Fuß gesetzt
worden

Wie der Hamburger Korrespondent mittheilt hat
der russische Botschafter Fürst Orlow die von ihm be
absichtigte Reise nach Friedrichsrnh aufgegeben und ist direkt
auf seinen Posten nach Paris zurückgekehrt

Am Sonntag und Montag findet in Altona eine Dele
girten Versammlung deutscher Knnstindustrie Ge
werbe und Industrie Vereine statt auf deren Tages
ordnung u A die Beschlußfassung zu Gunsten einzelner Re
solutionen die von dem bayerischen Kunstgewerbeverein zu
München dem kunstgewerblichen Kongreß unterbreitet wer
den gesetzt ist Weitere Punkte der Tagesordnung betreffen
eine fernere Hebung des Zeichenunterrichts auch in den
Volksschulen in dem Sinne daß vorzüglich eine sichere
Grundlage für die systematische Ertheilung eines technischen
Zwecken gewidmeten Unterrichts gelegt werde die Förderung
der Errichtung gewerblicher Fachschulen Einführung der
Maschine und zeitgemäßer Verbesserungen in das Klein
gewerbe Wanderausstellungen neuer Werkzeuge und Ma
schinen namentlich solcher für das Kleingewerbe und Mu
sterkonkurrenzen Den Hauptberathungsgegenstand wird die
Bildung eines gemeinsamen Verbandes ausmachen Der
Verband soll alle die Hebung des deutschen Gewerbes an
strebenden Vereine umschließen man erwartet von demselben
eine fördernde Einwirkung auf die Produktion und einen
günstigen Einfluß auf die industrielle Weltstellung Deutsch
lands

Der böhmische Landtag ist gestern eröffnet wor
den Der Oberstlandmarschall Fürst Lobkowitz betonte in
der Eröffnnngsreve das Land erwarte von seinen Vertretern
eine Milderung der bestehenden Gegensätze und eine Festigung
des beide Nationalitäten seit Jahrhunderten engumschließen
den Bandes Die Erreichung dieses Zieles um die Wah
rung resp Wiederherstellung des nationalen Friedens sei
nur durch beiderseitige weise Mäßigung und Selbst
beherrschung möglich Der Marschall gab der Hoffnung
Ausdruck daß die Session nicht aus einem unfruchtbaren
Kampf sondern aus friedlicher gemeinsamer Arbeit bestehen
werde und schloß endlich mit einem Slava und Hoch
auf den Kaiser worin die Versammlung begeistert einstimmte
Der Statthalter sagte in seiner Begrüßungsansprache an den
Landtag Die von dem Oberstlandmarschall geäußerten
Wünsche entsprächen den Intentionen der Regierung seinen
persönlichen Wünschen und Bestrebungen Beifall Der
österreichische Patriotismus sei in diesem Hause jederzeit
heimisch gewesen und bleibe eS auch Er hoffe zuversicht
lich daß die beiden Volksstämme trotz aller Schwierigkeiten
zu friedlicher Arbeit und einträchtigem Zusammenwirken sich
die Hände reichen allen darauf gerichteten Bestrebungen
werde er seine ganze Kraft weihen

Der schweizer Nationalrath hat mit großer Mehrheit
an den Bundesrath das Verlangen gestellt die Frage zu
prüfen ob die Gotthardbahn zum Bau der aufgeschobenen
Linien anzuhalten sei

Der französische Ministerrath hat beschlossen die Ver
längerung der Session der Kammern bis nach erledigter
Berathung über die Konventionen mit den Bahngesellschastm
zu beantragen und erforderlichenfalls den Erlaß eines Gesetzes
zur Hinausschiebung der Generalrathswahlen vorzuschlagen

Der Ministerpräsident Ferry wird am 14 d Mts der
Enthüllung der Statne der Republik aus der xlaos äs lg
rspubliiMö beiwohnen und dabei eine Rede halten
Der Temps mißbilligt das Verhalten derjenigen Präfekten
welche den Geistlichen ihre Gehälter vorenthalten ohne sie
vorher zu vernehmen und welche Denunziationen zu leicht
zugänglich sind Die Suezkanalgesellschaft versendet fol
gendes Commnniquö Nachdem die Grundlagen für eine
Verständigung zwischen der Suezkanalgesellschast und der
englischen Regierung festgesetzt sind begiebt sich Lesseps auf
Wunsch der Letzteren heute Abend nach London um die
Verständigung perfekt zu machen Dem Standard
wird aus Shanghai vom 4 d M gemeldet Li Hung Chang
habe alle von Frankreich bezüglich Tonkins aufgestellten Be
dingungen definitiv abgelehnt und Tricou ersucht sich künf
tighin in dieser Angelegenheit an das Comit6 sür die aus
wärtigen Angelegenheiten in Peking zu wenden Tricou
habe hierauf erklärt wie auch die Entscheidung der chine
sischen Regierung ausfallen sollte Frankreich werde sich volle
Aktionsfreiheit wahren Pnvatnachrichten aus Frohsdorf
zufolge hat sich der Zustand des Grafen von Chambord
verschlimmert die Schmerzen haben sich vermehrt

Nach einem Telegramme des Renter schen Bureaus
aus Brisbane Queensland vom gestrigen Tage stößt die
Entscheidung der englischen Regierung die Annexion von
Neu Guiuea zurückzuweisen wegen der dadurch hervorgeru
fenen Unzufriedenheit auf den Widerspruch der Kolonial
regierungen von Queensland und Viktoria und weigern sich
die Premierminister beider Regierungen die Entscheidung der
englischen Regierung als definitiv anzuerkennen

Ein Communiqus der russischen Regierung meldet
Gleichzeitig mit dem kaiserlichen Ukas vom 28 Dezember
1881 a Sr über den LoSkauf des Bauernlandes welcher
eine Generalreduktion der für den Loskauf zu zahlenden
Summen anbefahl wurde eine Enquete angeordnet über
die in wirthfchaftlichcr Beziehung zerrütteten früheren guts
herrlichen Bauerngemeinden behufs einer von der General
reduktion unabhängigen ergänzenden Reduktion der Loskaufs
zahlungen Diese Enquste ist nunmehr beendet und die
Reduktion auf 4 484 565 Rubel festgesetzt



Deutsches Reich
Berlin 5 Juli

Der Kaiser wird wie wir aus Ems erfahren
seine Kur morgen daselbst beenden und alsdann sich zunächst
nach Koblenz begeben Von dort gedenkt der Kaiser am
9 Juli früh abzureisen und Mittags in Karlsruhe einzu
treffen wo derselbe auch noch am nächsten Tage zu verblei
ben gedenkt Von Karlsruhe erfolgt hierauf die Weiter
reise nach der Mainau Am 3 d M Nachmittags harte
der Kaiser in Ems eine längere Spazierfahrt unternommen
und gestern Nachmittag sah derselbe den Prinzen Nikolaus
von Nassau den russischen Militärbevollmächtigten General
major Fürst Dolgoruki den Unterstaatssekretär Rindfleisch
als Gäste an der kaiserlichen Tafel Das Befinden des
Kaisers ist andauernd das allerbeste

Der Kronprinz empfing gestern Nachmittag im
Neuen Palais den russischen Botschafter in Paris Fürsten
Orlow sowie den außerordentlichen Gesandten in Brasilien
Geh Legationsrath Le Maistre und zog beide zur Tafel

Der Fürst von Schwarzburg Rudolstadt
ist gestern Abend nach Rndolstadt zurückgekehrt

Der russische Botschafter in Berlin v Saburow
hat sich von hier wieder zu seiner Familie nach Heringsdorf
begeben wo er jedoch nur einige Tage zu bleiben gedenkt

Der französische Botschafter am hiesigen Hofe
Baron de Conrcel welcher sich vor einigen Tagen von
hier nach Hamburg begeben hatte ist mit seiner Gemahlin
gestern Abend von dort nach Berlin zurückgekehrt Wie
man der Magdeb Ztg meldet hatte Baron de Courcel
in Hamburg eine Konferenz mit Herrn Waddington dem
auf der Rückreise nach Paris begriffenen Krönungsbot
schafter

Den Festlichkeiten mit denen die Northern Pacific
Railway Company die Eröffnung ihrer Bahn von dem
Atlantischen zum Stillen Ocean zu feiern gedenkt wird als
Vertreter der Nationalzeitung Dr Paul Lindau bei
wohnen

Die Hundesperre ist von Neuem über Berlin und
zwar bis zum 26 September verhängt

Nenwied 5 Juli Als die Königin von Rumänien
die Prinzessin Heinrich der Niederlande und der Fürst und
die Fürstin von Wied gestern nach Koblenz fuhren um der
Kaiserin einen Besuch abzustatten wurden die Lakaien von
der Equipage durch einen Blitz der während eines schweren
Gewitters in einen Baum schlug heruntergeschleudert ohne
jedoch erhebliche Verletzungen zu erhalten die hohen Herr
schaften blieben unverletzt

Rußland
Petersburg 5 Juli In Friedrichstadt Kurland

find gestern Nachmittag durch eine Feuersbrunst gegen 50
Gebäude darunter auch das Postamt zerstört worden
2000 Pud Flachs verbrannten Menschenleben sind nicht zu
beklagen

Aegypteu
Alexandrien 5 Juli Gestern hatte Damiette

116 Shirbin 6 und Mansurah 47 Todesfälle durch die
Cholera In Alexandrien scheint ein Fall vorgekommen zu
sein Die Handhabung des Sanitätskordons ist jetzt sehr
streng Die Samtätskommisfion hofft die Krankheit lokali
siren zu können Bis jetzt hat die Seuche 1116 Opfer ge
fordert unter denen sich fast gar keine Europäer befinden

Die Vertheilung der Medaillen in der Hygieine
Ansstellung

In würdiger aber durchaus schlichter und einfacher
Weise fand heute Vormittag in der Hygieine Ausstellung
die Vertheilung der Medaillen an die durch die Juroren
erkorenen Aussteller statt Der Akt dem wohl alle Be
theiligten mit Wünschen und Hoffen entgegengeschaut der
vielleicht für Viele als ausschlaggebend gewesen ist als sie
sich vor nunmehr fast zwei Jahren die Frage vorlegten
ob sie sich überhaupt an der Ausstellung betheiligen den
Kampf mit vielen geübten und erfahrenen Konkurrenten
aufnehmen sollten dieser Akt dessen Konsequenzen sicherlich
ein erneutes Streben und Ringen auf dem Gebiete der
Gesundheitspflege und des Rettungswesens sein werden
vollzog sich unter den Auspizien des Kronprinzen Vor
dem Mitteleingange des Hauptgebäudes war ein zeltartiger
Baldachin errichtet einige teppichbelegte Stufen führten in
die heut theilweife zu einer Estrade umgewandelte Eingangs
halle und auf diesem Hautpas vor der Kolossalbüste der
Kaiserin und umgeben von mächtigen Blattpflanzen waren
die Sessel für den Kronprinzen und seine Begleitung auf
gestellt hier stand auch der Tisch welcher die 120 Etuis
mit den Medaillen trug Die zu prämiirenden Damen
und Herren die Juroren Vertreter der Staats und
Kommunalbehörden unter ihnen die Minister v Goßler
und v Scholz der österreichisch ungarische Botschafter Graf
Szechenhi der Oberbürgermeister v Forckeubeck die Mit
glieder des Ausschusses der Ausstellung u s w gruppirtm
sich um das Postament der Büste während der übrige
Raum der weiten Halle von einem zahlreichen Publikum
gefüllt wurde

In den Anlagen vor dem Hauptgebäude hatte die
z Z hier weilende Kapelle des bairifchen Infanterie Re
giments Aufstellung genommen und die von ihr gespielte
preußische Nationalhymne verkündigte um V lv Uhr daß
der Kronprinz erschienen sei Bei seinem Eintritt in die
Halle bliesen die auf der Jnnengallerie des Thurmes
postirten Trompeter des 2 Garde Ulanen Regiments eine
Jubelfanfare Der Kronprinz der in Generals Uniform
war begrüßte zuerst die ihm näher Bekannten unter den
Anwesenden lud die obengenannten Würdenträger zu sich
aus den Hautpas nahm selbst dessen Mitte ein und hielt
dann an die Versammlung folgende freie Ansprache

Meine Herren Die Erwartungen welche sich an
die Ausstellung knüpften sind in der kurzen Zeit seit der
Eröffnung derselben in reichstem Maße in Erfüllung
gegangen Das einstimmige Urtheil der Besucher kann
dem Unternehmen nur zur Ehre gereichen Ihre Majestät
die Kaiserin hat eine Anzahl goldener und silberner Me
daillen gestiftet und es gereicht mir zur ganz besonderen
Ehre daß mir von Ihrer Majestät der Auftrag zu Theil
wurde dieselben zu vertheilen Ich wünsche denjenigen
Glück welche die Auszeichnungen erhalten sowie allen
denen welche dazu beigetragen haben das schöne Werk zu
Stande zu bringen das für die weitesten Kreisen und
bis in die weiteste Ferne nutzbringend sein wird

Mit leichtem Neigen des Hauptes schloß der Kronprinz
die allseitig mit Spannung erwartete mit großer Befrie
digung aufgenommene Rede Nun ging die Vertheilung
der Medaillen derart vor sich daß der Präsident des Aus
schusses Minister a D Hobrecht die Namen der Prämiirten
verlas Herr Ingenieur Rietschel dem Kronprinzen stets eine
im Etui ruhende Medaille reichte und der Kronprinz selbst

dem Vortretenden das offene Etui eigenhändig überreichte
Bei weitem die größte Zahl der Prämiirten fast hundert
an der Zahl waren zu dem Akte herbeigekommen die
übrigen erhalten die Auszeichnungen durch den Ausschuß
zugesandt Sowohl die goldenen wie die silbernen Medaillen
sind etwa so groß wie ein silbernes Fünfmarkstück auf dem
Avers zeigen sie das trefflich ausgeführte Bild der Kaiserin
mit der Umschrift uKusta imxsratrix rsZina während
der Revers den Reichsadler trägt Die goldenen Medaillen
ruhen auf rothem die silbernen auf blauem Sammet den
Deckel des Etuis ziert das große Siegel der Ausstellung
das im Mittelfelde befindliche rothe Kreuz ist mit goldenem
Lorbeer umwunden

Der letzte Name war gerufen die letzte Medaille ver
theilt und nun nahm Herr Hobrecht das Wort Er
sprach Wenn die Wünsche welche Ew kaiserliche Hoheit
ausgesprochen haben in Erfüllung gehen und aus dieser
Ausstellung die Anregung zu neuer Arbeit zu Verbesserun
gen auf dem Gebiete der Hygieine hervorgehen so werden
wir nie vergessen daß dies nur erreicht werden konnte durch
den Schutz und die Förderung welche das Herrscherhaus
dem Unternehmen hat gedeihen lassen Genehmigen Ew
Kaiserliche Hoheit die Bitte unseren ehrfurchtsvollsten Dank
Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin der hohen Pro
tektorin dieser Ausstellung übermitteln zu wollen und ge
nehmigen Ew Kaiserl Hoheit selbst unsern Dank für das
Interesse daß Sie stets diesem Unternehmen zugewendet
Mit einem dreimaligen Hoch auf die Kaiserin und den
Kronprinzen in das alle Anwesenden begeistert einstimmten
schlcß die Ansprache und damit die offizielle Feier

Der Kronprinz konversirte noch mit einigen Anwesenden
ging dann durch die Anlagen über das nasse Dreick nach
dem Wohnhause welches er seit seiner Fertigstellung noch
nicht gesehen hatte und besichtigte es in allen Etagen
und in allen Theilen Hier hatte auch Herr Hög der
Kapellmeister des bayerischen Musikkorps die Ehre dem
Kronprinzen vorgestellt zu werden der den Wunsch aus
sprach die Münchener Kapelle bald einmal im Neuen Palais
zu Potsdam konzertiren zu hören daß die Zusage sofort
und freudigst gegeben wurde braucht wohl kaum besonders
erwähnt zu werden Wenn Sie nicht hinüber kommen
könnten meinte der Kronprinz am Schluß der Unterhal
tung mit Herrn Hög dann würden wir uns beim Manö
ver übrigens doch sehen ich komme hinunter zu Ihnen

Unter dem Jubel der Versammelten fand nach halb
elf Uhr die Abfahrt des hohen Gastes nach der Seite der
Jnvalidenstraße zu statt

Todesfälle
Aus Florenz wird das Ableben des Professors

de Fabris des Architekten der Domfayade zu Florenz
gemeldet Emil de Fabris war am 28 Oktober 1808 in
Florenz geboren und arbeitete sich durch rastlosen Eiser zur
Meisterschaft im Architekturfache und zu allen Ehren und
Würden empor Sein Haupt und Lieblingswerk war die
vielbesprochene Fa ade des Domes

Weiueck s Wellenbäder KlansthorsBorstadt
Temperatur des Wassers 18 Grad

Wasserstand der Saale am neuen Unterhaupt der
köuigl Schiffschleuse bei Trotha am 5 Juli Abends
1,54 am 6 Juli Morgens 1,54 Meter

Verantwortlicher Redakteur Albert JLnich in Halle

Berliner Börse vom 5 Juli
Fonds und Staats Papiere

Deutsche Reichs Anleihe 4 102,10 G
Consolidirte Preußische Anleihe 4 103,75 bz

do do do 4 102,10 bzBStaats Anleihe 1850 52 53 62 4 101,30 bz
Staats Schuldscheine 3 98,50 bz
Berliner Stadt Obligationen 76 u 78 4 103,70 bz
Landschaftliche Central Psandbriefe 4 102,00 bz

Pommersche do 4 101,90 B
Posensche neue do 4 101,40 bzG
Sächsische do 4Posensche Rentenbriefe 4 101,20 G
Preußische do 4 101,10 bzSächsische do 4 101,10 bzG
Bremer Anleihe de 1880
Sächsische Staats Rente
Badische Prämien Anleihe de 1867

do 35 Fl Loose
Bayerische Prämien Anleihe
Braunschweigische 20 Thaler Loose
Cöln Mindener Prämien Autheil
Dessauer St Pr Anleihe
Hamburger 50 Thl Loose P St
Memmger 7 Fl Loose
Oldmburger 40 Thlr Loose p St

3V
3

3

80,90 G
131,00 B
231 50 bz
132,50 B
96,90 G
126,00 G
127,75 bz
189,40 bz
28,60 bz
148,00 bz

Vom Staat erworbene Eisenbahnen
Märlisch Posener St Act 5
Magdeburg Halberstädter B St Pr 3
Niederschl Märk St Act 4
Rheinische do 6 /zdo B do 4Thüringer llt do

Ausländische Fonds

39,25 G
89,10 G
100,80 B
ab 164,75 bz
ab 101 0bz
ab 213,90 G

Deutsche Hypotheken Certifikate
Anhalt Dessauer Pfandbriefe
Brannschw Han Hypothekenbriefe
Hamburgische Hypoth Pfandbriefe
Krupp Obligationen rz 110 abg
Meminger Hypotheken Pfandbriefe

do doPomm Hypth Br I rz 120
Preußische B Kredit B unkündbare

Hypth Briefe rz 110

do V VI rz 100 1886
do rz 115do II rz 100Preuß Centr Pfandbr unk rz 110 IS

5

4

5

5

5

5

5

do rz 110do rz 100do rz 100do 1880 81 82 rz 100
Preußische Hypth A B I rz 120

do VI rz 110do VIII rz 100Stett Nat HyPth Kredit Ges

do do rz 110Südd Bod Kr Pfandbr 1872 1879

104,40 bz
102,30 G
106,20 G
111,00 bzB
101,10 G
98,25 b,G
110,00 B

110,70 bz
103,80 bzG
110,80 bzB
98,50 bzG
115,00 G
109,25 G
104,30 bz
103,30 bz
100,00 bz
108,70 bz
103,75 B
98,50 bzG
101,70 bz
104,00 bzG
100,00 G

Eisenbahn Stamm n Stamm Prioritlits Aktien

Italienische Rente
Oesterreichische Gold Rente

do Papier Rente
do Silber Rentedo Kredit Loose 1858
do Lott Anl 1860
do do 1864Rumänische Staats Obligationen

do do fundRussisch Englische consol Anl 1870

do do 1871do Anleihe 1877
do do 1880Russ, Engl Orient Anleihe I

do do IIdo Präm Anleihe de 1864

do do de 1866do Boden Kredit
do Centr Bodenkr Ps

Ungarische Gold Rente

do dodo Papinreut

91,20 bzB
84,70 bz
66,80 G

41/5 67,80 s 90 bz
316,50 bzG
121,70 bz
314,70 B
104,00 bzB

,90 bz
87,10s 20bz
87,10s 20 bz

72,50 bz
56,90 bz
57,00 bzG
138,00 bzB
130,25 bz
85,70 bzG
77,50 bz
102,80 bzB
75,60 s 70 bz

74MB

Altona Kieler
Berlin Dresden
Berlin Hamburg
Breslau Schweidnitz Freiburg
Halle Soran Guben
Mainz Ludwigshafen
Mecklenburg Friedr Franz
Nordhausen Erfurt gar
Ostpreußische Siidbahn
R Oder User Bahn
Stargard Posen gar
Weimar Gera gar
Werra Bahn
Aussig Teplitz
Buschtiehrader Bahn
Dux Bodenbach
Gal Carl L B gar
Gotthardbahn
Kpr Rndolfsbahn gar
Oesterreich Fr St
Oesterreich Ndwb

do B Elbeth
Russische Staatsbahn gar
Russische Südwb gar

t l
ZN

h 1 L S

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4V
4V
4

4

4

4

4

6

5

4

5

4

5

5

Berlin Dresden St Pr
Halle Soran Guben St Pr
Nordhausen Erfurt do
Ostpreußische Siidbahn do
R Oder Ufer Bahn do
Saalbahn doWeimar Hera da

234,75 bz
20 70 bzG
375,00 bzG
117,70 bzG
34,75 bzG
105,30 bz
213,50 bzG
28,40 bzG
118,50 bz
191 80 bz
103,50 bz

40,75 bzB
104,25 bz
256,10 G
78,90 bz
143,50 bz
126,10 bz
118,25 bz

72,00 bz
558,00 bz
346,10 bz

125,75 bz

60,30 bz

Eisenbahn Priorititts Aktien und Obligationen

V Ser
VI Ser

VII Ser eonv
VIII Ser
IX Ser
u L

Bergisch Märkische
do
do

do
do

Berlin Anhalt
Berlin Anhalt Oberlaus
Berlin Dresden v St gar
Berlin Görlitzer coiw
Berlin Hamb III conv
Berlin P Magdeb I it ä, n L

do lätBerlin St II III u VI gar
Cöln Mindener II Em 1853

do VI Emdo VII EmHalle Sorau Guben v St gar H L
Magdeburg Halberstadt 1873
Magdeburg Leipzig Pr lld

do Iiit LMainz Ludwig 1881
Nordhausen Erfurt I Em

do doOberschlesische gar I it ü

do gar 3 I,itdo gar 4 /i llt IIdo Em v 1879
do Em v 1880

Ostpreußische Siidbahn L L
Rechte Oderufer

do II SerRheinische

do III Em 1869 71 u 73
Thüringer I III Serie

do IV SerieWeimar Geraer
Werrabahn I Em

4 V

4V
4V
4

5

4 V
4

4V
4

4 V
4

4V

49,25 bzG
111,30 bzG
97,20 bzG
116,00 bzG
190,40 bzG
92,00 bzG
58,00 bzG

4

4

4V
4V
4V
4

4V
4

4

4V
4

3V
4V

V

4V
4V
4 V
4

4

4

4

4

4

4V

103,10 B
104,10 bz
102 90 B
102,90 bz
103,70 bz
102,90 bz

102,90 bzG

102,90 B
101,00 bz

101,10 B

104 90 bz
102,90 B
103,00 bz
102,90 B
105,50 bzG
101,10 bz

103,00 bzG
98,60 bzG
94,50 G
102,90 bz
103,00 B
105,60 B
l 03,90 B
103,20 bzB
103,00 G
101,30 bz

cn l03,00G

101,50 B
102,60 bz

Albrechtsbahn gar
Dux Bodeubacher II

do IIIGal Carl Ludwigsbahn gar
Gotthardbahn I Ser
Kursk Kiew gar
Mosco Rjäsan gar
Ricolai Obligationen
Rjäsan Koslow gar

Bank Actien
Dessauer Landbank
Deutsche Bank
Deutsche Genossenschaft

Geraer Bank
Gothaer Privatbank
Leipziger Kredit Anstalt
Leipziger Disc
Magdeburg Privatbank

81,50 G
87,10 B
103,90 B
84,30 bz
103,00 B
101,60 bz
103,50 bzB
77,75 bz
102,00 bz

115,25 bz
150,25 bz
126,10 G
93,00 bzG
124,00 bzB
164,90 G
107,90 bz
117,50 bz

Maklerbank
Meininger Kreditbank
Preußische Bodenkredit Bank
Preuß Central Bod 40
Reichsbank
Weimarische Bank

Industrie Actien
Berliner Br Tivoli

do Unionsbr
Dessa er Gas
Gr Berliner Pferdebahn
Ahren s Brauerei
Anh Kohlenwerk
Bazar
Berliner Pferdebahn
Cröllwitzer Papierfabrik conv
Eilenbnrger Kattun
Glauziger Zuckerfabrik
Halle sche Maschinen Fabrik
Heinrichshall
Kette Elb Dainpssch
Körbisdorf
Leopoldshallsr Berein

do Stamm Prioritäten
Märkisch Westsäl Bergw Berein
Magdeburger Baub

do Bergwerks Gesellschaft
do Gas
do Straßenbahn

Nähnurschinm Frister d Roßmann
Sächsische Gußstahlfabrik

do Nähsäden
do Stickmaschinen Fabrik

Sächsisch Thüringische Bgw
do Schnh Webst

Saline Salzungen
Staßf Cheiu conv
Sudenburger Maschinen
Tapetenfabrik Nordhausen
Thal Eifenb St Pr
Zeitzer Maschinen

4

4

4

4

4V
4

12l,50 G
95,00 bzB
109,20 B
125,40 G
150,40 bzG
89,10 B

84,25 bzG
72,75 B
184,00 B
195,50 bzG
73,50 bzG
119,00 bzB

137,75 bzB

100,75 bzG
249,50 B V
138,00 B
118,50 bzG
146,50 bzG
105,00 bzB

94,00 B
190,00 bzG
124,75 bz
137,10 G
106,40 bz
93,00 G
70,00 G
107,50 G
190,25 bz
123,00 bzG
100,00 B
139,50 bzG
279,00 B
120,60 G
109 30 bz
154,50 bzG

Amsterdam
London
Paris
Wien österreich W
Petersburg

Wechs e l
100 Fl 8T 3

1 L Strl 8T 4

100 Fr 8T 3

100 Fl 8T 4

100 S R 3W 6

168,70 bz
20,485 bz
81,05 bz
170,55 bz
197,60 bz

Geld Sorten und Banknoten
Sovereigns Pr Stück

20 Francs Stück 16,285 bz
Dollars pr Stück 4,17 GFranzösische Banknoten pr 100 Francs
Oesterreichische Banknoten pr 100 Fl 170,90 bz
Russische Banknoten Per 100 Rubel 198,25 bz



Bekanntmachung
Die Betheiligten werden hierdurch auf die im 26 Stück des diesjährigen Amts

blattes der Königlichen Regierung zu Merseburg vom 30 Juni cr sud Nr 824 abgedruckte
Bekanntmachung der Hauptverwaltung der Staatsschulden vom 15 Juni cr betreffend die
Kündigung der ausgeloosten Schuldverschreibungen der 4 /g Staatsanleihe von 1868
zum 1 Januar 1884 mit dem Bemerken aufmerksam gemacht daß die Nummer Ver
zeichnisse der gekündigten Schuldverschreibungen in

der Kämmerei I und II
der Jnstitutenkasse
der Armenkasse

dem Leihamte
dem Stadtsecretariate
den Polizei Secretariaten und
der Magistrats Registratur

ausliegen

Halle a/S den 30 Juni 1883 Der Magistrat

Amt Handels Lehr Anstatt
Halle a/S gr Ulrichstraße 35 I

Unterricht in allen handelswissenschastlichen Disciplinen Buchführung
Korrespondenz Rechneu c c

Erfolg garantirt Prospekte gratis ud franco
Anmeldung jetzt erbeten

Unterricht in neueren Sprachen
Englisch und Französisch unter Garantie des Erfolges bei jedem Theilnehmer

Fertig Sprechen nach 3monatlicher Dauer des Unterrichts in jeder einzel
nen Sprache Täglich eine Stunde Unterricht Monatliches Honorar Mk 4V

Das Honorar wird zurückgezahlt wenn der Erfolg den

tuugen nicht entspricht

katlee Aus verkimt
Um mein Lager in allen Sorten S zu räumen

verkaufe selbige zu OZ KW MZIZA Preisen und er
laube mir zu bemerken datz ich nur rohe Kaffee s führe und
in Minimalqnanti von 1 Pfund abgebe

5 v 8in i i AKMs Vsstpdal Nllalo
Depöt von i n Ki i K in i M bei

Sonntag den 8 Znli cr
ljumorist StMgs md Iiißrumentlil Coiiccrt

veranstaltet von der
Deutschen Reichsfechtschnle Berein zur Errichtung deutscher

Reichswaisenhäuser
Zum Besten des Reichswaisenhans Fonds

unter gütiger Mitwirkung
des Gesangvereins Hallescher Liederkreis des Zithervereins Harmonie und

lshilssr Voiipletsävxsr
Billets 3 Stück 1 sind bei 4 undÄ zu habenIM Anfang 7 Uhr Kassenpreis 5 Pfg WUUm zu großen Andrang zu vermeiden wird nur eine bestimmte Anzahl

Billets ausgegeben

Ilvangsversteigernng
Am Sonnabend den 7 d M Vor

mittags 11 Uhr versteigere ich Schnl
berg 8

2 Sophas 1 Sessel 1 Schreibsekretär
1 Kleidersekretär

Gerichtsvollzieher gr Ulrichstr 9

Hente den 7 Znli Nachmitt 2 Uhr
versteigere ich Graseweg 21 wegen Wegzug
sämmtliche Möbel 1 vollständiges Schlosser
handwerkszeug 200 Doublejacken neue u ge
tragene Herren u Damengarderobe 5 Mille
g Cigarren blau emaill Geschirr u s w

Anetionator
Häufer gr herrsch Geschäfts u kleinere

in allen Richtungen hier mit geregelten Hypo
theken vortheilhaft zu verkaufen

Gastwirttzschafteu hier und auswärts zu
verkaufen evmt zu verpachten

Kapitalien versch Posten auf nur gute
Hypotheken theils gesucht theils auszuleihen

3 6000 von einer größe
ren guten und sicheren Hypothek mit Vor
recht und Verlust durch

O Marienstr 1

im Zwangsvollstreckungsverfahren
Sonnabend den 7 Juli cr Borm

10 Uhr versteigere ich Schulberg Nr 8
hier

1 Preschwagen 1 Ambos 1 Blase
balg 3 Schraubstöcke 1 Richtplatte
1 uutzb Kleidersekretär 1 Sopha
1 Nähmaschine 6 birkene Stühle
1 Schreibkommode n f w

Zglirsvl
Gerichtsvollzieher

im Zwangsvollstrecknngsverfahren
Sonnabend den 7 Jnli cr Mittags

12 Uhr versteigere ich im Gasthof znm
Pelikan hier Steinweg 44

1 Wagenpferd Fnchs

Gerichtsvollzieher
Kinderwagen uiiK

Kindersilzwagen 3rädrig
Reisekörbe empfiehlt

Mauergasse 9
am Waisenhause

Gepolst Krankenstuhl zu verkaufen
gr Steinstraße 10

Preußische Renten Verstcheruugs ABalt
Nachdem am 22 Mai dieses Jahres die vorgeschriebene Revision des Abschlusses der

Bücher und der Geld und Dokumenten Bestände stattgefunden bringen wir zur öffent
lichen Kenntniß daß beim Jahresschlüsse 1882 das Vermögen der Anstalt einschließlich
151890,65 Cautionen der Beamten Agenten c

53742857 59betragen hat mithin 2 317 505 28
mehr als beim Jahresschlüsse 1881

Die näheren Einzelheiten ergiebt der so eben erschienene Rechenschafts Bericht für
das Jahr 1882 welcher bei den Haupt und Special Agenten sowie bei der Haupt
Kaffe in Berlin Kaiserhosstraße Nr 2 einzusehen ist

Die vom 2 Januar 1884 ab zahlbaren Renten für das Jahr 1883 betragen
a bei den Jahres Gesellschaften 1839 bis inol 1877

von einer vollständigen Einlage s 300
d bei den Jahres Gesellschaften 1878 bis inol 1882

von einer vollständigen Einlage Ä 100

Bei der in Klasse
I

II III IV VI

gesell

schaft

Klaf
Rei

sen

kte

Klas

Re
sen

kte

5

Au
Mags
Rente

I

Klas
Re

sen

kte

Z
schlo

Rei

L

gs
üe

5

Klassen
Rente

I

Zu
schlags

Rente

Klassen
Rente

Klassen

Rente

1839 15 70 20 40 2 33 85 1 15 133 60 4501840 15 20 18 35 1 80 30 05 3 104 75 4501841 14 25 17 05 1 70 25 10 2 50 68 35 4501842 14 15 17 55 1 75 24 10 2 40 54 35 285 60 4501843 14 35 16 50 1 65 23 50 2 35 56 40 181 251844 14 50 17 40 1 70 22 45 2 20 80 851845 13 55 15 60 1 55 19 65 1 95 37 60 186 951846 13 35 16 50 1 65 18 50 1 85 33 45 1 55 415 251847 13 25 17 40 20 15 2 41 20 50 101848 13 50 15 40 26 50 2 65 29 65 2 951649 13 15 10 16 70 1 65 38 40 47 951850 13 15 15 15 19 60 1 95 25 55 2 55 109 151851 13 25 15 40 20 30 2 28 15 2 80 45 901852 13 10 14 50 16 85 1 65 31 65 3 15 44 251853 13 05 14 45 17 70 1 75 29 50 2 95 176 401854 12 65 14 85 18 10 23 80 2 35 53 751855 13 10 16 10 16 15 29 90 2 95 43 951856 12 70 14 30 16 10 24 65 2 45 54 501857 12 60 15 30 17 65 20 25 2 43 201858 12 50 14 70 16 10 18 30 1 80 34 101859 12 30 14 60 15 80 30 05 3 40 251860 12 30 14 45 16 75 20 35 36 201861 12 50 15 30 15 20 20 10 28 801862 12 30 13 95 16 85 17 30 851863 12 45 13 65 15 70 15 50 31 051864 12 25 13 40 15 55 17 65 24 301865 12 20 13 05 18 10 17 90 24 501866 12 45 13 40 14 10 16 35 17 951867 12 30 13 50 15 17 80 20 051868 12 10 13 40 15 55 18 95 18 551869 12 20 12 90 14 50 19 70 22 301870 12 20 13 10 14 75 18 15 19 901871 12 05 12 95 14 55 16 25 19 051872 12 13 10 14 55 15 55 19 501873 12 13 14 70 15 80 17 151874 12 05 13 14 70 15 40 17 301875 11 70 13 20 14 30 15 20 17 351876 11 75 12 80 14 15 15 17 951877 11 65 12 70 13 95 15 25 18 05
1878 4 35 4 55 Z4 95 5 5 40 5 901879 4 30 4 50 4 85 5 5 25 5 801880 4 30 4 45 4 65 5 5 15 5 651881 4 15 4 35 4 60 4 90 5 05 5 651882 3 40 3 60 3 80 4 4 20 4 60

Statuten Prospecte Reglements über alle Arten Leibrenten und Kapitals Ver
sicherung sowie über unsere öffentliche obrigkeitlich bestätigte Sparkasse werden gegen Zahlung

von 10 baar oder in Briefmarken verabfolgt Einlagen werden an allen Wochentagen
Von 10 bis 2 Uhr in unserm Geschäftslokal Kaiserhosstraße 2 angenommen

Berlin den 12 Juni 1883
Direktion der Preußischen Rmten Verficherungs Änstalt

Unter Bezugnahme auf vorstehende Bekanntmachung erklären sich zur Vermitt
lung aller einschlagenden Geschäfte bereit

Die Haupt Agentur Halle a/S
Iorcka il Stadtrath Martinsberg Nr K

Die Special Agenturen
Artern Theodor Poppe Kaufmann
Bernburg Gustav Stollberg Kaufmann
Bitterfeld Hermann Schmiedt Getreide

händler
Cölleda Rendant Knauth zu Schloß

Beichlingen
Cönnern F Hilgenfeldt Buchhändler
Eöthen Carl Donath Musiklehrer
Delitzsch Starckloff Kaufmann in Firma

Starckloff ck Rathmann
Dessau Theodor Mohr Kaufmann Haupt

Agent für das Herzogthum Anhalt
Düben Wilhelm Hoffmann in Firma

Gottlob Hoffmann
Eckartsberga Karl Krause Apotheker
Eilenburg Moritz Jrmisch Kaufmann
Eisleben G Eschenhagen Stadtrath

Herzberg E v Masars Buchhändler
Hettstedt Otto Spiegler Kaufmann
Lützen Aug Senfenhanfer Kaufmann
Merseburg Hermann Pfautsch Kaufmann
Mühlberg a E Oscar Lichtenberg Apoth
Nanmburg a/S Vogel Kommerzienrath

in Firma A Vogel
Querfurt Karl Brechtel Kaufmann
Sangerhausen Theodor Schauder Kaufm
Torgau Franz Röber Kaufmann
Weißenfels E L Zickmantel Kaufmann
Wettin Wilhelm Erdmann Kaufmann
Wiehe H Haack Apotheker
Wittenberg C H Merker Kaufmann

in Firma M H Merker
Zeitz C A Rothe Kaufmann in Firma

G C Rothe b Sohn

Für den Jnseratentheil verantwortlich M Uhlemann in Hall

Expedition im Waisenhause Buchdruckerei des Waisenhauses in Hall a d S
Hierzu zwei Beilagen
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